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EinführungeinesKurzstreckentarifesaufderWiererStrassenbahn.
In einerheuteabgehaltenenPressekonferenzberichtete

VizebürgrmeisterEmmerlingüberdieEinführungeinesKurzstreckentarifes
auf der WienerStrassenbahn.

DerBerichterstatterstellte einleitendfest ,dassdie
Einführungeines Zonentarifes auf der Strassenbahnfür Wienkeinegrund- ¬
legende Neuerung dærstellt ,weil ein solcher Tarif schon im Frieden be¬
stand .Dieser Zonentarif is t am1 .August1917durchGemeinderatsboschluss
aufgehobenunddurch einen Einheitstarif ersetzt worden .DieUnmöglich-¬
keit ,in denin der Kriegszeit stark überfülltenStrassenbahnwagenalle
Fahrgästeinnerhalbder Teilstreckengrenzenkontrollieren zu können ,und
auchdie Absicht ,die Langfahrerzu begünstigen ,mögendiesenBeschluss
verursacht haben .DerEcnheitstarif hat sich auchlange Zeit bewährt .Die
derzeitigen wirtschaftlichen Krisenverhältnisse ,die es derBevölkerung
unmöglichmachen ,auchfür kurzeWegstreckendenEinheitsfahrpreiszu
entrichten ,zwingennunmehrdieGemeindeverwaltung,vomEinheitstarif
abzugehenundeinenbilligeren Fahrpreisfür kürzereStreckeneinzuführen .

DasFernstückdes neuenTarifes wird daher der 20- Gro- ¬
schenfahrschein für Strecken von beiläufig zwei Kilometemsein .Dieser
Fahrscheinwirdnur vomSchaffnerausgegebenwerdenundzu einerFahrt
auf der Strassenbahn - nicht auf der Stadtbahn - ohne Umsteigen anWerk- ¬
tagen nach 8 Uhr früh berechtigen .Die Stadtbahn kann für denKurz - ¬

streckenfahrscheinnichtfreigegebenwerden,weildortkeineAusgangskon-¬
trollen bestehen unddaher eine Ueberprüfungder Gültigkeitsgrenzenvon
Teilstreckenfahrsche inen nich t möglich ist .Auchdie Sonn -undFeiertage
sollen von der Einführungdes Kurzstreckentarifes vorläufig ausgenommen
bleiben,weilan schönenSonn - undFeiertagenbei stärkster Frequenzdas
InkassodurchdenSchaffnerinnerhalbderZonengrenzenunterUmständen
nicht durchge führt werdenkann .

Umden Kurzstreckentarif möglichzu machen ,wird dasNetz
derStrassenbahnimTarifgebietI -dassindalle Linieninnerhalbder
Stadtgrenze- unter möglichsterZugrundelegungder schonbish er fürdie
Streckenkarten bestehendenUnterteilungdes Netzesin ZonenundSektoren
eingeteilt .Die Neueinteilung des Strassenbahnnetzes wird für einzelne
StreckenkarteneineVerkürzungihrer Fahrtberechtigung ,für anderehinge-¬
gegeneine Verlängerungihrer Fahrtberechtigungmit sichbringen .

Die Einführungdes 20- Groschenfahrscheineswird eseiner
grossenZahlvonFahrgästenermöglichen ,nunmehrihre Fahrtenstatt mit
einem32-Groschenfahrscheinmiteinem20-Groschenfahrscheinzurückzule-¬
gen .Die hieraus entstehendenMindereinnahmenwürdennaturgemässdenHaus- ¬
halt der Strassenbahn schwer gefährden ;zur Sicherung des Haushalteser - ¬
gibt sich nun die Notwendigkeit ,den Preis für dieLangstreckenfahrschei¬
ne mässigzu erhöhen . Essoll daher der jetzige 32-Groschenfahrschein,
derimVorverkaufjetzt 31Groschenkostet ,in ZukunftbeimSchaffner35
GroschenundimVorwerkauf33 Groschenkosten .DerKinderfahrschein,
derjetzt beimSchafäner8 GroschenundimVorverkauf7 Groschenkostet ,
soll 10 Groschen ,beziehungsweise8 Groschenkosten .Der Preis desSchülor - ¬
fahrscheinessollvon9Groschenauf10Groschenerhöhtwerden.
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Umden zahlreichen Ausflüglern ,Sportlern und soweiter ,
die die Strassenbahnan Sonn -undFeiertagen benützen ,entgegenzukommen,
soll an Sonn -und Feiertagen ein Hin -und RückfahrscheinzumPreisevon
64 Groscheneingeführt werden .Der Fahrschein wird bei jedemSchaffnerer¬
hältlich sein und für die Benützung der Strassenbahn und Stadtbahn gelten .
Die Benützung ist nur an die Bedingung geknüpft ,dass die Fahrt vor 17Uhr

angetretenwird .
AlleStädteOesterreichs ,die eineStrassenbahnbetreiben,

heben für die Beförderung von Gepäckstücken Gebühren ein .So hat Graz
einen Gepäcktarif von 30 Groschen ;Linz hebt die gleichen Gebührenfür
Gepäck wie für die Personenbeförderung ein und Innsbruck hat einen Gepäck¬
tarif von 30 ,ho und 60 Groschen .Auch die meisten deuts chenStrassenbahnen
verlangen für die Beförderung von Gepäckeine Gebühr .In Wiensoll nun
für die Beförderung von grösseren Gepäckstücken eine Gebühr von 20Gro - ¬
schen für eine Teilstrecke und von 30 Groschen für mehr als eine Teil¬
strecke eingehobenwerden .Umder SportbewegungRechnungzu tragen ,werden
auch weiterhin Skier und Bodeln gebührenfrei befördert .Mit dengleichen

Für ,Fahrscheinensoll die BeförderungvonHundengestattet sein ,so dassauch /
Hunde eine Gebühr von 20 Groschen für eine Teilstrecke und von 30Groschen
für mehr als eine Teilstrecke eingehoben wird .Sowohl von Hunde -wievom
Gepäckfahrscheinsind5 Groschenals FrachtensteuerandenBundabzuführen.

ImAutobusbetriebwird der 15- Groschenfahrschein ,der
bisker nur in der Inneren Stadt giltig war ,auch ausserhalb der Inneren
Stadt gelten .Damitsoll denFahrgästenermöglichtwerden ,auehausserhalb
der Inneren Stadt Wegstrecken von beiläufig einem Kilometer mit demAuto- ¬
busbilliger zurückzulegenals bisher .FürgrössereGepäckstückewerdenim
Autobus bis zu zwei Toils trecken 20 Groschen ,für mehr als zwei Teil - ¬
strecken 30 Groschen zu bezahlen sein .

Trotz der Einführung eines Zonentarifes will dieGe- ¬
meindeverwaltungimGegensatzzu denimFriedenbestandenenVerhältnissen
und im Gegensatz zu den Verhältnissen bei anderen Strassenbahnen ,die

einen Teilstreckentarif eingeführt haben ,alle bestehendenBegünstigungen
für Arbeiter und Angestellte voll aufrechterhalten und auch die Fahrpreise
aller dieser Kartenkategorien unverändert belassen .Es werden also der
Frühfahrsche in ,der Hin -und Rückfahrschein ,die Wochenkarte ,der Nacht - ¬
fahrschein und der kombinierte Autobus -und Strassenbahnfahrschein im
Preise unverändert bleiben .Ebenso werden die Preise für al le Monats - Netz¬

und Streckenkarten ,die vorwiegend von den Angestellten der Privatindustrie
undvondenselbständigErwerbstätigenbenütztwerden ,imPreise nichter - ¬
höht .Auch im Tarifgebiet II ,das ist auf den aussærhalb der Gemeindegrenze
geführten Strassenbahnlinion ,bleiben die Fahrpreise unverändert .

Die Neuregelung den Wiener Strassenbahntarifes wirdin
der kommendenWochedie zuständigen Gemeindekörperschaftenbeschäftigen
und soll am 1 .Dezember dieses Jahres in Kraft treten .

Die Gemeindeverwaltung sieht in der Einführung des 20 - ¬
Groschentarifesnur die erste Etappeder Aktionzur Verbilligungder
Fahrpreise .Falls sich ,was anzunehmenist ,diese Einführungbewährt,soll
schon in wenigen Monatenein 10- Groschentarif eingeführt werden ,derzu
einer Fahrt von beiläufig einem Kilometer berechtigen soll . DerGemeinderat
soll die Direktion der Strassenbahnen beauftragen ,längstens drei Monate

nach Inkrafttreten des Kunzstreckentarifes über das Ergebnis dieser Tarif¬
massnahmenundüber die Möglichkeitder EinführungeinesKleinzonentarifes
zuberichten .- . - ¬ " —
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